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Kreis Lippe 
 
66 5. Sitzung des 8. Beirats bei der unteren Land-

schaftsbehörde des Kreises Lippe 
 
Die  5. Sitzung des 8. Beirates bei der unteren Land-
schaftsbehörde des Kreises Lippe 
 
findet am 

Mittwoch, den 23.03.2011, um 15.30 Uhr 
 
im Kreishaus, Felix-Fechenbach-Str. 5, 32756 Detmold, 
 

Sitzungszimmer Kaunas, Raum 404 (Ebene 4) 
 
statt. 
 

 
Die Tagesordnung wird drei Tage vor dem Sitzungstermin 
am "Schwarzen Brett" im Kreishaus, 32756 Detmold, Felix-
Fechenbach-Str. 5, ausgehängt. 
 
Detmold, 01.03.2011 
 
Der Vorsitzende des Beirats beim 
Kreis Lippe als untere Landschaftsbehörde 
 
 
Dieter Hagedorn 

Kr.Bl. Lippe 10.03.2011 
 
 
 
 
 
 



108 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE  
 

  

 
67 Öffentliche Zustellung eines Bescheides vom 

04.03.2011 des Landrates des Kreises Lippe 
über die Änderung eines Familiennamens. 

 
Empfänger: Samir Bouaka 

  Letzter bekannter Wohnort: London 

genaue Anschrift unbekannt 

 

Der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers ist 

unbekannt.  

 

Aus diesem Grunde wird gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 1 

Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nord-

rhein-Westfalen vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94) – 

LZG NRW – in der Fassung des Gesetzes vom 

16.10.2010 der vorgenannte Bescheid öffentlich 

zugestellt. 

 

Den Bescheid kann der Empfänger bei mir, Zimmer 

395 (Kreishaus, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 

Detmold) während der allgemeinen Dienststunden 

einsehen und in Empfang nehmen. 

 

Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tage 

der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung zwei 

Wochen verstrichen sind (§ 15 Abs. 3 VwZG). 

 

Im Auftrag 

 

 

Bestvater 
Kr.Bl. Lippe 10.03.2011 

 
 
 

Stadt Bad Salzuflen 
 
68 Satzung über die Errichtung und Unterhaltung 

von Obdachlosenunterkünften in der Stadt 
Bad Salzuflen vom 16. Dezember 2010 

 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 41 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV NW S. 666 / SGV NW 2023) 
und der §§ 2, 4 und 6 Kommunalabgabengesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV NW 
S. 712/ SGV NRW 610) in den jeweils gültigen Fassungen 
hat der Rat der Stadt Bad Salzuflen in seiner Sitzung am 
15. Dezember 2010 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
Rechtsform und Zweckbestimmung 

 
Zur vorläufigen Unterbringung obdachloser Personen un-
terhält die Stadt Bad Salzuflen folgende Obdachlosenun-
terkünfte als nicht rechtsfähige öffentliche Einrichtungen: 
 
Hollenstein 5 
Herforder Str. 77 
Lockhauser Str. 5 
Mühlenweg 23 
Von-Stauffenberg-Str. 30 
 
 
 
 

 
§ 2 

Aufsicht und Ordnung 
 
(1)  Die Ordnung in den Unterkünften wird durch eine vom 

Bürgermeister erlassenen Hausordnung geregelt. Die 
Hausordnung wird mit der Einweisungsverfügung aus-
gehändigt. 

 
(2) Haustiere dürfen nicht gehalten werden. In besonders 

begründeten Fällen kann der Bürgermeister eine Aus-
nahme zulassen.  

 
(3)  Die Stadt Bad Salzuflen teilt den Benutzern die Wohn-

einheiten in den Unterkünften zu. Sie ist berechtigt, die 
Benutzer innerhalb der Obdachlosenunterkunft zu ver-
legen. 

 
(4)  Die Benutzer dürfen die ihnen zugewiesenen Unter-

künfte oder Teile davon anderen weder unentgeltlich 
noch entgeltlich zur Benutzung überlassen. 

 
(5) Aus dienstlichen Gründen haben Bedienstete oder Be-

auftragte der Stadt Bad Salzuflen jederzeit Zutritt zu 
den Obdachlosenunterkünften. 

 
§ 3 

Einweisung 
 
(1)  Die Stadt Bad Salzuflen entscheidet über die Belegung 

durch Einweisungsverfügung. Ein Anspruch auf Einwei-
sung in eine bestimmte Obdachlosenunterkunft besteht 
nicht. 

 
(2)  Durch die Einweisung wird zwischen der Stadt Bad Sal-

zuflen und den eingewiesenen Personen ( Benutzern) 
kein Mietverhältnis im Sinne der Vorschriften des Bür-
gerlichen Gesetzbuches begründet. Die Einweisung 
begründet ein öffentlich-rechtliches  Nutzungsverhält-
nis. 

 
(3) Die Einweisung kann jederzeit mit sofortiger Wirkung 

widerrufen werden, wenn 
 

a) der Grund der Einweisung entfällt, 
 
b) der Benutzer durch sein Verhalten, insbesondere 

durch Verstöße gegen die Hausordnung, Anlass 
dazu gibt, 

 
c) eine anderweitige Unterbringung aus wichtigem 

Grund, die im einzelnen bezeichnet werden müs-
sen, geboten ist. 

 
§ 4 

Gebührenpflicht 
 
(1) Die Stadt Bad Salzuflen erhebt für die Nutzung der 

stadteigenen bzw. angemieteten Obdachlosenunter-
künfte Benutzungsgebühren zur Deckung der ihr ent-
stehenden Kosten. Die Gebühr ist für die Dauer der Un-
terbringung zu entrichten.  

 
(2) Gebührenpflichtig sind die eingewiesenen Benutzer. 

Die Mitglieder einer Haushaltsgemeinschaft haften ge-
samtschuldnerisch. 
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(3) Die Gebührenpflicht entsteht mit dem Tage, ab dem der 

Gebührenpflichtige die Obdachlosenunterkunft benutzt 
oder durch Einweisungsverfügung der Stadt nutzen 
kann. 

 
(4)  Die Benutzungsgebühr ist monatlich im Voraus und 

zwar spätestens am dritten Werktag nach der Aufnah-
me in die Unterkunft, im übrigen bis zum 3. Werktag ei-
nes jeden Monats an die Stadtkasse zu entrichten. 

 
(5) Wird die Wohneinheit nicht für einen vollen Monat in 

Anspruch genommen, so werden die Gebühren nach 
Tagen berechnet. Jeder gebührenpflichtige Tag wird mit 
1/30 der Monatsgebühr berechnet. Ein- und Aus-
zugstag werden jeder für sich berechnet. Bei der Verle-
gung von einer Obdachlosenunterkunft in eine andere 
zählt der Tag der Verlegung nur bei der Gebührenbe-
rechnung für die neue Obdachlosenunterkunft. 

 
§ 5 

Gebührenberechnung 
 
(1) Die Gebühren für die Unterbringung bestehen aus der 

Benutzungsgebühr, die nach den Grundsätzen der Ver-
ordnung über die wohnungswirtschaftliche Berechnung 
(Zweite Berechnungsverordnung – II. BV -) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 12.10.1990 (BGBl I S. 
2178) in der jeweils gültigen Fassung ermittelt wird so-
wie einer Betriebs- und Heizkostenpauschale. 

 
(2) Die Höhe der Benutzungsgebühr und der Kostenpau-

schalen richtet sich nach der maßgeblichen Nutzfläche 
in qm, die auf zwei Kommastellen nach mathemati-
schen Regeln gerundet wird. Die Nutzfläche setzt sich 
zusammen aus der zugewiesenen reinen Wohnfläche 
sowie der anteiligen Gemeinschaftsfläche. 

 
(3) Die anteilige Gemeinschaftsfläche wird ermittelt durch 

Division der insgesamt nutzbaren Gemeinschaftsfläche 
durch die Summe der reinen Wohnfläche aller Wohn-
einheiten, multipliziert mit der zugewiesenen reinen 
Wohnfläche. 

 
(4) Erfolgt in einer abgeschlossenen Wohnung keine Fami-

lienbelegung sondern eine Sammelbelegung auch mit 
Einzelpersonen, sind auch Flur und Küche Gemein-
schaftsfläche. 

 
(5) Die Betriebskostenpauschale beinhaltet  den Gemein-

schaftsstromverbrauch, die Schornsteinfegerkosten, 
Kosten für Frischwasser, Abwasser, Niederschlags-
wasser, Versicherungen, Straßenreinigung, Abfallbesei-
tigungsgebühren. Die Heizkostenpauschale  wird unab-
hängig von der Heizungsart erhoben. Die Höhe der je-
weiligen Pauschalen orientiert sich an den sozialhilfe-
rechtlich anerkennungsfähigen Kosten pro qm Nutzflä-
che.  

 
(6) Sofern durch den/die Nutzer/-in kein eigener Stromver-

sorgungsvertrag für die zugewiesene Wohneinheit ab-
geschlossen ist, wird eine zusätzliche Strompauschale 
von 20,00 Euro pro Person und Monat erhoben. 

 
 
 
 
 
 

 
§ 6 

Gebührenhöhe 
 
(1) Die Benutzungsgebühren betragen für abgeschlossene 

Wohneinheiten je qm/monatlich: 
 

Hollenstein 5 2,93 € 
Herforder Str. 77 2,95 € 
Lockhauser Str. 5 2,75 € 
Mühlenweg 23 6,28 € 
Von-Stauffenberg-Str. 30 6,33 € 

 
(2) Die Betriebskostenpauschale beträgt einheitlich 1,50 

Euro und die Heizkostenpauschale einheitlich 1,35 Euro 
je qm/mtl.  

 
§ 7 

Vollstreckung 
 
Die zwangsweise Durchsetzung der Bestimmungen dieser 
Satzung sowie der Benutzungsordnung richtet sich nach 
dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz für das Land Nord-
rhein-Westfalen ( VwVG NRW ) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 19. Februar 2003 in der jeweils gülti-
gen Fassung. 
 

§ 8 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt zum 1. Januar 2011 in Kraft. 
 
Ausgefertigt 
Bad Salzuflen, den  16. Dezember 2010 
Stadt Bad Salzuflen 
 Der Bürgermeister 
  
 In Vertretung 
 gez.Oberweis 
 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 
 
Hinweis nach § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen:  
 
Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften die-
ses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtli-
che Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ab-
lauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 

 
b) die Satzung, die sonstigen ortsrechtlichen Bestimmun-

gen oder der Flächennutzungsplan sind nicht ord-
nungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-

standet oder 
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d) der Form- oder Verfahrensfehler ist gegenüber der 

Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Bad Salzuflen, den  16. Dezember 2010 
Stadt Bad Salzuflen 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
 
gez. Oberweis 

Kr.Bl. Lippe 10.03.2011 
 
 
 

Stadt Barntrup 
 
69 Hinweis auf Widerspruchsrecht und zum Er-

fordernis der Einwilligung gegen bzw. für die 
Datenübermitttlung aus dem Melderegister (§ 
35 Abs. 6 Meldegesetz NRW – MG NRW) 

 
Gemäß § 35 Abs. 1 bis 4 des Meldegesetzes Nordrhein-
Westfalen (Meldegesetz NRW-MG NRW) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 16. September 1997 (GV. NRW. 
S.332), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.12.2009 
(GV. NRW S. 765) - SGV. NRW. 210 - sind folgende Da-
tenübermittlungen durch die Stadt Barntrup als Meldebe-
hörde zulässig: 
 
I. Datenübermittlung an Parteien u.a. (§ 35 Abs. 1 MG 
NRW) 
 
Die Meldebehörde darf Parteien, Wählergruppen und ande-
ren Trägern von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit 
Parlaments- und Kommunalwahlen oder unmittelbaren 
Wahlen von Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern sowie 
Landrätinnen und Landräten in den sechs der Wahl voran-
gehenden Monaten Auskunft aus dem Melderegister über 
die in § 34 Abs. 1 Satz 1 bezeichneten Daten von Gruppen 
von Wahlberechtigten erteilen, für deren Zusammenset-
zung das Lebensalter der Betroffenen bestimmend ist. Die 
Auskunft ist auf zwei Gruppen zu beschränken, die ihrer-
seits nicht mehr als zehn Geburtsjahrgänge umfassen dür-
fen. Die Geburtstage der Wahlberechtigten dürfen dabei 
nicht mitgeteilt werden. Der Empfänger hat die Daten spä-
testens einen Monat nach der Wahl zu löschen und hierzu 
erforderlichenfalls die Datenträger zu vernichten; er hat mit 
dem Auskunftsersuchen eine entsprechende schriftliche 
Verpflichtungserklärung abzugeben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
II. Datenübermittlung bei Volksbegehren und Volksent-
scheiden sowie Bürgerentscheiden (§ 35 Abs. 2 MG 
NRW) 
 
Im Zusammenhang mit Volksbegehren und Volksentschei-
den sowie mit Bürgerentscheiden dürfen Auskünfte nach 
Maßgabe des Absatzes 1 den Antragstellern und Parteien 
erteilt werden. Die Auskünfte dürfen bei Volksbegehren 
vom Tage der Veröffentlichung der Zulassung der Listen-
auslegung bis zum Ablauf der Eintragungs- oder Nachfrist 
und bei Volksentscheiden vom Tage der Veröffentlichung 
des Abstimmungstages bis zum Tag vor dem Abstim-
mungstag gegeben werden. Bei Bürgerentscheiden dürfen 
die Auskünfte vom Tage der Entscheidung, nach der einem 
zulässigen Bürgerbegehren nicht entsprochen wird, bis 
zum Tag vor dem Abstimmungstag gegeben werden. 
 
III. Datenübermittlungen über Alters- und Ehejubiläen  
(§ 35 Abs. 3 MG NRW) 
 
Die Meldebehörde darf Mitgliedern parlamentarischer und 
kommunaler Vertretungskörperschaften sowie Presse und 
Rundfunk eine Melderegisterauskunft über Alters- und Ehe-
jubiläen von Einwohnern nach deren Einwilligung erteilen. 
Die Auskunft darf nur die in § 34 Abs. 1 Satz 1 genannten 
Daten des Betroffenen sowie Tag und Art des Jubiläums 
umfassen.  
 
IV. Datenübermittlung an Adressbuchverlage (§ 35 
Abs. 4 MG NRW) 
Zum Zweck der Veröffentlichung in gedruckten Adressbü-
chern darf Adressbuchverlagen Auskunft über 
 

1. Vor- und Familiennamen, 
2. Doktorgrad und 
3. Anschriften 
 

sämtlicher Einwohner erteilt werden, die das 18. Lebens-
jahr vollendet haben. Die Übermittlung der Daten ist nur 
zulässig, sofern die Betroffenen zuvor schriftlich eingewilligt 
haben. Eine Verknüpfung dieser Daten mit anderen perso-
nenbezogenen Daten ist unzulässig. 
 
V. Datenübermittlung über das Internet (§ 34 Abs. 1a 
und 1b MG NRW) 
 
Die Meldebehörde darf Auskunft über Vor- und Nachna-
men, Doktorgrad und Anschriften einzelner bestimmter 
Einwohner (einfache Melderegisterauskunft) auch im Wege 
des automatisierten Abrufs über das Internet erteilen. 
 
Der Weitergabe der unter Ziffer I, II und V genannten Daten 
kann der Betroffene widersprechen (§ 34 Abs. 1b und § 35 
Abs. 6 Satz 1 MG NRW). 
 
Auf dieses Widerspruchsrecht weise ich hiermit hin. 
 
Die Weitergabe, der unter Ziffer III bis IV genannten Daten, 
ist nur dann zulässig, wenn zuvor der Betroffene schriftlich 
eingewilligt hat. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE 111 
 

  

 
Auf das Erfordernis der Einwilligung weise ich hiermit 
hin. 
 
Ein Widerspruch gegen bzw. die Einwilligung zur vorge-
nannten Datenübermittlung kann entweder direkt beim Ein-
wohnermeldeamt der Stadt Barntrup, Mittelstr. 32, Bürger-
büro, 32683 Barntrup, eingelegt bzw. erteilt werden oder ist 
schriftlich an den Bürgermeister –Ordnungsamt-, Mittelstr. 
38, 32683 Barntrup, zu richten. 
 
Es ist zu beachten, dass die genannten Auskünfte bereits 
vor dem jeweiligen Ereignis (6 Monate vor einer Wahl, ca. 
3 Monate vor einem Jubiläum, ca. 10 Monate vor Heraus-
gabe eines Adressbuches) erteilt werden dürfen. 
 
Bei Volksbegehren dürfen die Auskünfte vom Tage der 
Veröffentlichung der Zulassung der Listenauslegung bis 
zum Ablauf der Eintragungs- oder Nachfrist und bei Volks-
entscheiden vom Tage der Veröffentlichung des Abstim-
mungstages bis zum Tag vor dem Abstimmungstag gege-
ben werden. Für Bürgerentscheide gilt dies vom Tage der 
Entscheidung, nach der einem zulässigen Bürgerbegehren 
nicht entsprochen wird, bis zum Tag vor dem Abstim-
mungstag. 
 
Barntrup, den 24.02.2011 
 
Stadt Barntrup  
Der Bürgermeister 
 
 
Dahle 

Kr.Bl. Lippe 10.03.2011 
 
 
 

Stadt Blomberg 
 
70 Haushaltssatzung und Bekanntmachung der 

Haushaltssatzung der Stadt Blomberg für das 
Haushaltsjahr 2011 vom 25.02.2011 

 
1.  Haushaltssatzung der Stadt Blomberg für das Haus-

haltsjahr 2011 
 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14.07.1994 (GV NW  S. 666) in der zurzeit geltenden 
Fassung  hat der Rat der Stadt Blomberg mit Beschluss 
vom 27.01.2011 folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011, der die für 
die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfal-
lenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie 
eingehende Einzahlungen und zu leistende Auszahlungen 
und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, 
wird 
 
im Ergebnisplan mit 
Gesamtbetrag der Erträge auf    
    33.358.002 Euro 
Gesamtbetrag der Aufwendungen  
auf     32.543.589 Euro 
 
 

 
im Finanzplan mit 
Gesamtbetrag der Einzahlungen  
aus laufender Verwaltungstätigkeit  
auf     31.566.710 Euro 
Gesamtbetrag der Auszahlungen  
aus laufender Verwaltungstätigkeit  
auf    30.012.834 Euro 
 
Gesamtbetrag der Einzahlungen  
aus der Investitionstätigkeit und der 
Finanzierungstätigkeit auf    
      2.337.567 Euro 
Gesamtbetrag der Auszahlungen  
aus der Investitionstätigkeit und  
der Finanzierungstätigkeit auf   
 2.464.300 Euro 
 
festgesetzt. 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren  
Aufnahme für Investitionen  
erforderlich ist, wird auf  200.000 Euro 
festgesetzt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
 
Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich 
des Ergebnisplanes 
wird auf 
 0 Euro 
und 
 
die Verringerung der allgemeinen  
Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans 
wird auf  
 0 Euro 
 
festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kredite, die  
zur Liquiditätssicherung in Anspruch  
genommen werden dürfen, 
wird auf 10.000.000 Euro 
 
festgesetzt. 
 

§ 6 
 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das 
Haushaltsjahr 2011 wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
 
1.1 für die land- und  

forstwirtschaftlichen Betriebe  
(Grundsteuer A) auf   192 v. H. 

 
1.2 für die Grundstücke  

(Grundsteuer B) auf    381 v. H. 
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2. Gewerbesteuer auf   403 v. H. 
 

§ 7 
 
Entfällt 
 

§ 8 
 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszah-
lungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage 
beruhen, sind im Sinne des § 83 Abs. 2  GO NW erheblich, 
wenn sie im Einzelfall mehr als 25.000,00 Euro betragen. 
Diese Grenze gilt nicht für auf gesetzlicher Grundlage be-
ruhende Mehraufwendungen/ -auszahlungen, die aus er-
zielten Mehrerträgen/ -einzahlungen resultieren sowie für 
Buchungen im Rahmen des Jahresabschlusses.  
 
Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen 
und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall 
den Betrag von 7.500,00 Euro überschreiten.  
 
Die erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendun-
gen und Auszahlungen bedürfen der vorherigen Zustim-
mung des Rates. 
 

§ 9 
 
Zur flexiblen Haushaltsführung werden die Erträge und 
Aufwendungen innerhalb der einzelnen Fachbereiche ge-
mäß § 21 Abs. 1 GemHVO mit Ausnahme 
 

• der Personal- und Versorgungsaufwendungen, 
• der Abrechnungskonten mit dem Eigenbetrieb 

Blomberger Immobilien- und Grundstücksverwal-
tung sowie dem Produkt Baubetriebshof, 

• der bilanziellen Abschreibungen und der inneren 
Verrechnungen 

 
jeweils zu einem Budget verbunden. In dem Budget sind 
die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen 
für die Haushaltsausführung verbindlich. Dies gilt entspre-
chend für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitio-
nen. 
 
2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung der Stadt Blomberg mit 
Anlagen für das Haushaltsjahr 2011 wird hiermit öffentlich 
bekanntgemacht. Die Haushaltssatzung mit Anlagen ist 
gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW dem Landrat des Kreises 
Lippe als untere staatliche Verwaltungsbehörde mit Schrei-
ben vom 14.02.2011 angezeigt worden. Das Anzeigever-
fahren wurde mit Verfügung des Kreises Lippe vom 
23.02.2011 abgeschlossen. 
 
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen liegt zur Einsicht-
nahme ab dem 11.03.2011 während der Dienststunden 
(montags – freitags von 08.00 – 12.00 Uhr, Montag und 
Dienstag von 14.00 – 15.30 Uhr, Donnerstag 14.00 – 18.00 
Uhr) im Fachbereich 20 - Kämmerei und Finanzen (Am 
Martiniturm 1, 32825 Blomberg) öffentlich aus und wird dort 
bis zum Ende der Auslegung des Jahresabschlusses 2011 
zur Einsichtnahme verfügbar gehalten.  
 
 
 
 
 

 
Hinweis 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der GO NRW beim Zustan-
dekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht wer-
den kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel  ist gegenüber 
der Stadt Blomberg vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Blomberg, den 25.02.2011 
 
 
Geise 
Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 10.03.2011 
 
 
 

Stadt Detmold 
 
71 23-07B „Westerfeld“, 3. Änderung, Ortsteil: 

Jerxen-Orbke, Änderungsgebiet: Zwischen 
Pinselkamp, Orbker Straße und Werre 

 
S A T Z U N G  

 
über die Anordnung einer Veränderungssperre für den 
Bereich des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes 
 
23-07B „Westerfeld“, 3. Änderung, Ortsteil: Jerxen-
Orbke, Änderungsgebiet: Zwischen Pinselkamp, 
Orbker Straße und Werre 
 
vom 25.02.2011. 
 
Aufgrund der §§ 14 und 16 des Baugesetzbuches (BauGB) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 
(BGBl. I S. 2414), das zuletzt durch Gesetz vom 
21.07.2009 (BGBl. I S. 2585) geändert worden ist, i. V. m. 
§§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), die 
zuletzt durch Gesetz vom 21.12.2010 (GV NRW S. 688) 
geändert worden ist, hat der Rat der Stadt Detmold in 
seiner Sitzung am 24.02.2011 folgende Satzung 
beschlossen: 
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§ 1 

Für den Bereich des gem. Beschluss des 
Stadtentwicklungsausschusses vom 05.05.2010 in 
Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes 
 
23-07B „Westerfeld“, 3. Änderung 
Ortsteil:  Jerxen-Orbke 
Änderungsgebiet: Zwischen Pinselkamp, Orbker 

Straße und Werre 
 
 
wird zur Sicherung der beabsichtigten Planung eine 
Veränderungssperre angeordnet. 
Das von der Veränderungssperre betroffene Gebiet ist in 
dem zu dieser Satzung gehörenden Flurkartenauszug 
verbindlich festgelegt. 
Die Satzung mit dem Flurkartenauszug wird ab dem Tage 
der Bekanntmachung zu jedermanns Einsicht im 
Fachbereich Stadtentwicklung der Stadt Detmold, 
Ferdinand-Brune-Haus, Rosental 21, 1. Etage, 
Hintergebäude, bereitgehalten. 
 

§ 2 
In dem von der Veränderungssperre betroffenen Gebiet 
dürfen 
a) Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt 

oder bauliche Anlagen nicht beseitigt werden 
b) erhebliche oder wesentlich wertsteigernde 

Veränderungen von Grundstücken oder baulichen 
Anlagen, deren Veränderungen nicht genehmigungs-, 
zustimmungs- oder anzeigepflichtig sind, nicht 
vorgenommen werden. 

Wenn überwiegende öffentliche Belange nicht 
entgegenstehen, kann von der Veränderungssperre eine 
Ausnahme zugelassen werden. Die Entscheidung über die 
Ausnahme trifft die Baugenehmigungsbehörde im 
Einvernehmen mit der Gemeinde. 
 

§ 3 
Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der 
Veränderungssperre baurechtlich genehmigt worden sind, 
Vorhaben, von denen die Gemeinde nach Maßgabe des 
Bauordnungsrechts Kenntnis erlangt hat und mit deren 
Ausführung vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre 
hätte begonnen werden dürfen, sowie 
Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher 
ausgeübten Nutzung werden von der Veränderungssperre 
nicht berührt. 
 

§ 4 
Die Veränderungssperre tritt mit dem auf die ortsübliche 
Bekanntmachung folgenden Tag in Kraft. Sie tritt nach 
Ablauf von zwei Jahren nach ihrer Bekanntmachung am 
10.03.2013 außer Kraft sofern sie nicht vorher verlängert 
wird. Sie tritt auf jeden Fall mit der Rechtskraft des in § 1 
genannten Bebauungsplanverfahrens außer Kraft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bekanntmachungsanordnung 

Gemäß § 16 Baugesetzbuch (BauGB) wird die 
vorstehende Satzung über die Anordnung einer 
Veränderungssperre für den Bereich des in Aufstellung 
befindlichen Bebauungsplanes 
 
23-07B „Westerfeld“, 3. Änderung 
Ortsteil:  Jerxen-Orbke 
Änderungsgebiet: Zwischen Pinselkamp, Orbker 

Straße und Werre 
 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Mit Vollzug dieser Bekanntmachung wird die Anordnung 
der Veränderungssperre rechtsverbindlich. 
 
Lage und Umfang des in von der Veränderungssperre be-
troffenen Gebietes sind aus dem in dieser Bekanntma-
chung abgedruckten Lageplan ersichtlich. 
 
Für die genaue Abgrenzung ist die Grenzeinzeichnung im 
Flurkartenauszug verbindlich.  
 
Die Satzung mit dem Flurkartenauszug wird vom Tage der 
Bekanntmachung an bei der Stadt Detmold, Fachbereich 
Stadtentwicklung, Ferdinand-Brune-Haus, Rosental 21, 1. 
Etage, Hintergebäude, zu jedermanns Einsicht bereitgehal-
ten. 
 
Hinweise 
 
Auf die Vorschriften des § 18 Abs. 2 Satz 2 und 3 BauGB 
über die form- und fristgemäße Geltendmachung etwaiger 
Entschädigungsansprüche für eingetretene Vermögens-
nachteile durch die Veränderungssperre nach § 18 BauGB 
und des § 18 Abs. 3 BauGB über das Erlöschen der Ent-
schädigungsansprüche bei nicht fristgemäßer Geltendma-
chung wird hingewiesen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW nach 
Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 

 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-

kannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-

standet oder 
 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Stadt Detmold vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt. 

 
Detmold, 25.02.2011 
 
 
Stadt Detmold 
Der Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 10.03.2011 
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72 Inkrafttreten des Bebauungsplanes 01-06B 

„HiddeserBerg Ost“, 2. Änderung Ortsteil: 
Detmold Süd Allgemeines Wohngebiet: 
zwischen Bielefelder Straße, Gutenbergstraße, 
Martin-Luther-Straße und der ehemaligen 
Fachhochschule auf dem Flurstück 406 

 
Der o. g. Bebauungsplan ist vom Rat der Stadt Detmold in 
seiner Sitzung am 24.02.2011 gem. § 10 Baugesetzbuch 
als Satzung beschlossen worden. 
 
Lage und Umfang des betroffenen Gebietes sind aus dem 
in dieser Bekanntmachung abgedruckten Kartenauszug 
ersichtlich. 
 
Für die genaue Abgrenzung ist die in der Bebauungsplan-
unterlage vorgenommene Grenzeintragung verbindlich. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Gemäß § 10 des Baugesetzbuches wird mit Vollzug dieser 
Bekanntmachung der Bebauungsplan 
 
01-06B „Hiddeser Berg Ost“, 2. Änderung 
Ortsteil:  Detmold Süd 
Allgemeines Wohngebiet: zwischen Bielefelder 

Straße, Gutenbergstraße, Martin-
Luther-Straße und der ehemaligen 
Fachhochschule auf dem Flurstück 
406 

 
rechtsverbindlich.  
 
Der Bebauungsplan wird mit der Begründung im Fachbe-
reich 6, Stadtentwicklung, der Stadt Detmold, Ferdinand-
Brune-Haus, Hintergebäude, Rosental 21, zu jedermanns 
Einsicht bereitgehalten. 
 
Hinweise 
 
1. Es wird darauf hingewiesen, dass die nach § 214 

Abs. 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuches beachtlichen 
Verletzungen von Verfahrens- und Formvorschriften, 
eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 des 
Baugesetzbuches beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes 
und des Flächennutzungsplanes, nach § 214 Abs. 3 
Satz 2 des Baugesetzbuches beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorganges sowie nach § 214 Abs. 2a des 
BauGB beachtliche Fehler unbeachtlich werden, wenn 
sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt 
Detmold geltend gemacht worden sind. 
Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist 
darzulegen. 

 
2. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie 

Abs. 4 des Baugesetzbuches über die Entschädigung 
von durch den Bebauungsplan eintretenden Vermö-
gensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlö-
schen entsprechender Entschädigungsansprüche wird 
hingewiesen. 

 
 
 
 
 
 

 
3. Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 

der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser 
Satzung kann gem. § 7 Abs. 6 GO NW nach Ablauf ei-
nes Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr gel-
tend gemacht werden, es sei denn 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt 
 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 

bekannt gemacht worden 
 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vor-

her beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Stadt Detmold vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt. 

 
Detmold, 25.02.2011 
 
 
Stadt Detmold 
Der Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 10.03.2011 
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73 Verordnung über das Offenhalten von Ver-

kaufsstellen vom 03.03.2011 
 
Aufgrund des § 6 Abs.1 und 4 des Gesetzes zur Regelung 
der Ladenöffnungszeiten (Ladenöffnungsgesetz - LÖG 
NRW) vom 16. November 2006 (GV NRW S. 516) wird von 
der Stadt Detmold als örtlicher Ordnungsbehörde gem. 
dem Beschluss des Rates der Stadt Detmold vom 24. Feb-
ruar 2011 für das Gebiet der Stadt Detmold folgende ord-
nungsbehördliche Verordnung erlassen: 
 
§ 1 
Am Sonntag, 03. April 2011 und am Sonntag, 09. Oktober 
2011 dürfen in der Zeit von 13.00 bis 18.00 Uhr Verkaufs-
stellen in Detmold geöffnet sein in dem durch folgende 
Straßenzüge umgrenzten Bezirk einschließlich beider Sei-
ten der Straßen Leopoldstraße - Behringstraße - Wotan-
straße - Paulinenstraße - Hornsche Straße jeweils bis zu 
den Kreuzungen und Einmündungen, an denen die ge-
nannten Straßen aufeinander stoßen.  
 
§ 2 
Am Sonntag, 05. Juni 2011 und am Sonntag, 30. Oktober 
2011 dürfen in der Zeit von 13.00 bis 18.00 Uhr Verkaufs-
stellen in Detmold in dem Straßenbezirk beidseitig der 
Straßenzüge Charles-Lindbergh-Ring, Anne-Frank-Straße 
und im nördlichen Abschnitt der Richthofenstraße (Haus-
nummern 85 bis 105) geöffnet sein. 
 
§ 3 
Am Sonntag, 03. Juli 2011 und am Sonntag, 11. Dezember 
2011 dürfen in der Zeit von 13.00 bis 18.00 Uhr die Ver-
kaufsstellen im gesamten Stadtgebiet geöffnet sein. 
 
§ 4 
Die Verordnung tritt einen Tag nach der öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft. 
--- 
Die vorstehende Ordnungsbehördliche Verordnung wird 
hiermit verkündet. 
Detmold, 03.03.2011 
Der Bürgermeister 
 
Heller 
 
Bekanntmachungsanordnung 
Die vorstehende Verordnung wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustande-
kommen dieser Verordnung nach Ablauf eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht wer-
den kann, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet oder  
 
 
 
 
 
 
 

 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift 
und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel er-
gibt. 
 
Detmold, den 03.03.2011 
Der Bürgermeister 
 
 
Heller 

Kr.Bl. Lippe 10.03.2011 
 
 
 
74 6. Satzung zur Änderung der „Beitrags- und 

Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung 
der Stadt Detmold vom 28.11.2003“  vom 
03.03.2011 

 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geän-
dert durch Art. 4 des Gesetzes vom 17.12.2009 (GV. NRW. 
2009 S. 950), der § 1, 2, 4, 6 bis 8 und 10 des Kommunal-
abgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG 
NRW) vom 21. Oktober 1969 (GV NRW S. 712), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 30. Juni 2009 (GV NRW  S. 
394) und des § 65 des Wassergesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (LWG NRW) vom 25. Juni 1995 (GV NRW, 
S. 926), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 
16.3.2010 (GV. NRW. 2010, S. 185ff.)  hat der Rat der 
Stadt Detmold in seiner Sitzung am 24.02.2011 
die folgende Satzung beschlossen 
 
§ 1 
In § 1 Abs. 2 Satz 1 tritt an die Stelle des Datums 
„07.11.2008“ das Datum „16.07.2010“. 
 
§ 2 
Diese Satzung tritt rückwirkend am 01.01.2011 in Kraft. 
--- 
Bekanntmachungsanordnung 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet oder  
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift 
und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel er-
gibt. 
 
Detmold, den 03.03.2011 
Der Bürgermeister 
 
 
Heller 

Kr.Bl. Lippe 10.03.2011 
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Gemeinde Extertal 
 
75 38. Änderung des Flächennutzungsplanes der 

Gemeinde Extertal, OT Asmissen, für das Ge-
biet „Nördlich der Sternberger Straße“; Fest-
stellungsbeschluss; Ortsübliche Bekanntma-
chung der Genehmigung der höheren Verwal-
tungsbehörde und Inkraftsetzung gemäß § 6 
Abs. 5 BauGB 

 
Der Rat der Gemeinde Extertal hat in seiner Sitzung am 
30. September 2010 den Feststellungsbeschluss über die 
38. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde 
Extertal, OT Asmissen, für das Gebiet „Nördlich der Stern-
berger Straße“, gefasst. 
 
Die Bezirksregierung Detmold als höhere Verwaltungsbe-
hörde im Sinne des BauGB hat mit Verfügung vom 17. 
Februar 2011 die 38. Änderung des Flächennutzungspla-
nes der Gemeinde Extertal unter dem Aktenzeichen 35. 
21.10-507/B.115 genehmigt (§ 6 Abs. 1 BauGB). 
 
Die 38. Änderung des Flächennutzungsplanes der Ge-
meinde Extertal besteht aus der Planurkunde (Planzeich-
nung). Der 38. Änderung des Flächennutzungsplanes der 
Gemeinde Extertal ist eine Begründung beigefügt. Be-
standteil der Begründung ist der Umweltbericht und die zu-
sammenfassende Erklärung. 
 
Mit der 38. Änderung des Flächennutzungsplanes der Ge-
meinde Extertal wird ein sonstiges Sondergebiet gemäß § 
11 Abs. 1 der Baunutzungsverordnung mit der besonderen 
Zweckbestimmung „Autohaus mit Werkstatt“ dargestellt, 
das der Bestandssicherung und der Erweiterung eines am 
Standort ansässigen Autohauses dient. 
 
Der räumliche Geltungsbereich der 38. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes der Gemeinde Extertal geht aus der 
kartografischen Übersichtskarte hervor, die Bestandteil 
dieser öffentlichen Bekanntmachung ist. 
 
Mit dem Vollzug dieser öffentlichen Bekanntmachung wird 
die 38. Änderung des Flächennutzungsplanes der Ge-
meinde Extertal rechtsverbindlich. 
 
Die 38. Änderung des Flächennutzungsplanes liegt ab dem 
Zeitpunkt der öffentlichen Bekanntmachung einschließlich 
der Begründung und der zusammenfassenden Erklärung 
bei der Gemeinde Extertal, Fachbereich Planen und Bau-
en, Mittelstraße 36, Raum 13, 32699 Extertal, während der 
allgemeinen Dienststunden zu jedermanns Einsichtnahme 
öffentlich aus. Jedermann kann über den Inhalt der 38. Än-
derung des Flächennutzungsplanes Auskunft verlangen. 
 
Hinweise: 
 
1. Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der 

in § 214 Abs. 1 bis 3 des Baugesetzbuches bezeichne-
ten Verfahrens- und Formvorschriften unbeachtlich ist, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung gegenüber der Gemeinde schriftlich 
geltend gemacht worden sind. 

 
 
 
 
 

 
 Mängel in der Abwägung sind gemäß § 215 Abs. 1 Nr. 

4 des Baugesetzbuches ebenfalls unbeachtlich, wenn 
sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung gegenüber der Gemeinde schriftlich geltend 
gemacht worden sind. 

 
 Der Sachverhalt, der die Verletzung von Verfahrens- 

und Formvorschriften begründen soll, ist darzulegen. 
 
 Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 des 

Baugesetzbuches über die Entschädigung von durch 
die Inkraftsetzung der 38. Änderung des Flächennut-
zungsplanes eingetretenen Vermögensnachteile sowie 
über die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender 
Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 

 
Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NW) im Aufstellungsverfahren für die 
38. Änderung des Flächennutzungsplanes kann ge-
mäß § 7 Abs. 6 GO NW nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sein denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 

bekanntgemacht worden, 
 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss 
vorher beanstandet oder 

 
d) der Form- und Verfahrensfehler ist gegenüber der 

Gemeinde Extertal vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
nannt, die den Mangel ergibt. 

 
Gemeinde Extertal 
Der Bürgermeister 
FB II.1/Da 
 
32699 Extertal, 24.02.2011 
 
 
gez. 
(Hoppenberg) 
Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 10.03.2011 
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76 Bebauungsplan Nr. 02/12 der Gemeinde Exter-

tal, OT Asmissen, für das Gebiet „Nördlich der 
Sternberger Straße“; Satzungsbeschluss; 
Ortsübliche Bekanntmachung des Satzungs-
beschlusses und Inkraftsetzung (§ 10 Abs. 3 
BauGB) 

 
Der Rat der Gemeinde Extertal hat in seiner Sitzung am 
30. September 2010 den Satzungsbeschluss über den Be-
bauungsplan Nr. 02/12 der Gemeinde Extertal, OT Asmis-
sen, für das Gebiet „Nördlich der Sternberger Straße“, ge-
fasst. 
 
Die Bezirksregierung Detmold als höhere Verwaltungsbe-
hörde im Sinne des BauGB hat mit Verfügung vom 17. 
Februar 2011 die 38. Änderung des Flächennutzungspla-
nes der Gemeinde Extertal unter dem Aktenzeichen 
35.21.10-507/B.115 genehmigt (§ 6 Abs. 1 BauGB). 
 
Damit gilt der Bebauungsplan Nr. 02/12 der Gemeinde Ex-
tertal, OT Asmissen, für das Gebiet „Nördlich der Sternber-
ger Straße“, gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächen-
nutzungsplan entwickelt und bedarf gemäß § 10 Abs. 2 
BauGB keiner Genehmigung durch die höhere Verwal-
tungsbehörde. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 02/12 der Gemeinde Extertal, OT 
Asmissen, für das Gebiet „Nördlich der Sternberger Stra-
ße“, besteht aus der Planurkunde (Planzeichnung, Planzei-
chenerklärung). Dem Bebauungsplan Nr. 02/12 der Ge-
meinde Extertal, OT Asmissen, für das Gebiet „Nördlich der 
Sternberger Straße“, ist eine Begründung beigefügt. Be-
standteil der Begründung ist der Umweltbericht und die zu-
sammenfassende Erklärung. 
 
Mit dem Bebauungsplan Nr. 02 / 12 der Gemeinde Extertal, 
OT Asmissen, für das Gebiet „Nördlich der Sternberger 
Straße“, wird ein sonstiges Sondergebiet gemäß § 11 Abs. 
1 der Baunutzungsverordnung mit der besonderen Zweck-
bestimmung „Autohaus mit Werkstatt“ festgesetzt, das der 
Bestandssicherung und der Erweiterung eines am Standort 
ansässigen Autohauses dient. 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 
02/12 der Gemeinde Extertal, OT Asmissen, für das Gebiet 
„Nördlich der Sternberger Straße“, geht aus der kartografi-
schen Übersichtskarte hervor, die Bestandteil dieser öffent-
lichen Bekanntmachung ist. 
 
Mit dem Vollzug dieser öffentlichen Bekanntmachung wird 
der Bebauungsplan Nr. 02/12 der Gemeinde Extertal, OT 
Asmissen, für das Gebiet „Nördlich der Sternberger Stra-
ße“, rechtsverbindlich. 
 
Die Satzung über den Bebauungsplan Nr. 02/12 der Ge-
meinde Extertal, OT Asmissen, für das Gebiet „Nördlich der 
Sternberger Straße“, wird als Ersatzbekanntmachung be-
kanntgemacht, im dem der Sachverhalt, dass der Rat den 
Satzungsbeschluss gefasst hat, öffentlich bekanntgemacht 
wird und eine Einsichtnahme der beschlossenen Satzung 
(Bebauungsplan) gewährleistet wird. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der Bebauungsplan Nr. 02/12 der Gemeinde Extertal, OT 
Asmissen, für das Gebiet „Nördlich der Sternberger Stra-
ße“, liegt ab dem Zeitpunkt der öffentlichen Bekanntma-
chung einschließlich der Begründung und der zusammen-
fassenden Erklärung bei der Gemeinde Extertal, Fachbe-
reich Planen und Bauen, Mittelstraße 36, Raum 13, 32699 
Extertal, während der allgemeinen Dienststunden zu je-
dermanns Einsichtnahme öffentlich aus. Jedermann kann 
über den Inhalt des Bebauungsplanes Nr. 02/12 der Ge-
meinde Extertal, OT Asmissen, für das Gebiet „Nördlich der 
Sternberger Straße“, Auskunft verlangen. 
 
Hinweise: 
2. Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der 

in § 214 Abs. 1 bis 3 des Baugesetzbuches bezeichne-
ten Verfahrens- und Formvorschriften unbeachtlich ist, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung gegenüber der Gemeinde schriftlich 
geltend gemacht worden sind.  

 
 Mängel in der Abwägung sind gemäß § 215 Abs. 1 Nr. 

4 des Baugesetzbuches ebenfalls unbeachtlich, wenn 
sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung gegenüber der Gemeinde schriftlich geltend 
gemacht worden sind. 

 
 Der Sachverhalt, der die Verletzung von Verfahrens- 

und Formvorschriften begründen soll, ist darzulegen. 
 
 Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 des 

Baugesetzbuches über die Entschädigung von durch 
die Inkraftsetzung des Bebauungsplanes Nr. 02/12 der 
Gemeinde Extertal, OT Asmissen, für das Gebiet 
„Nördlich der Sternberger Straße“, eingetretenen Ver-
mögensnachteile sowie über die Fälligkeit und das Er-
löschen entsprechender Entschädigungsansprüche 
wird hingewiesen. 

 
3. Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 

der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NW) im Aufstellungsverfahren des Be-
bauungsplanes Nr. 02/12 der Gemeinde Extertal, OT 
Asmissen, für das Gebiet „Nördlich der Sternberger 
Straße“, kann gemäß § 7 Abs. 6 GO NW nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sein denn 
a. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b. die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekanntgemacht worden, 

c. der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss 
vorher beanstandet oder 

d. der Form- und Verfahrensfehler ist gegenüber der 
Gemeinde Extertal vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
nannt, die den Mangel ergibt. 

 
Gemeinde Extertal 
Der Bürgermeister 
FB II.1/Da 
 
32699 Extertal, 24.02.2011 
 
 
gez. 
(Hoppenberg) 
Bürgermeister 
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Stadt Horn-Bad Meinberg 
 
77 Bebauungsplan H 25 „Zwischen Bahnhofstra-

ße und Hessenring“ der Stadt Horn-Bad Mein-
berg, Stt. Horn 

 Hier: Öffentliche Auslegung 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Liegenschaften 
des Rates der Stadt Horn-Bad Meinberg hat in seiner Sit-
zung vom 16.02.2011 beschlossen, den Entwurf des o.g. 
Bebauungsplanes öffentlich auszulegen. Gem. § 3 Abs. 2 
BauGB wird hiermit bekannt gemacht, dass der Entwurf 
des Bebauungsplans und der Entwurf der Begründung vom  
 

21. März bis einschließlich 20. April 2011 
 
beim Fachbereich Stadtentwicklung, Bauen und Liegen-
schaften der Stadt Horn-Bad Meinberg (Marktplatz 2, 2. 
Obergeschoss, Flur) zu folgenden Zeiten ausliegen: Mon-
tags bis donnerstags zwischen 8:30 Uhr und 17:00 Uhr, 
bzw. mittwochs schon ab 7:30 Uhr und donnerstags bis 
17:30 Uhr, sowie freitags zwischen 8:30 Uhr und 13:00 
Uhr. 
 
Der genannte Ort der öffentlichen Auslegung im 2. OG ist 
nicht barrierefrei zu erreichen. Für Personen, für die dies 
ein unüberwindbares Hindernis darstellt, wird die Beteili-
gung in einem barrierefrei zugänglichen Raum durchge-
führt. Dazu wird um vorherige Terminabsprache unter Tel. 
05234-201-271 gebeten. 
 
Während der öffentlichen Auslegung kann sich die Öffent-
lichkeit über den Bebauungsplan informieren. Während der 
Auslegungsfrist können von jedermann Äußerungen und 
Stellungnahmen zu dem Entwurf schriftlich an die Stadt 
Horn-Bad Meinberg oder zur Niederschrift beim Fachbe-
reich Stadtentwicklung, Bauen und Liegenschaften (Markt-
platz 2, Zimmer 24) vorgebracht werden. Stellungnahmen, 
die im Verfahren der Öffentlichkeitsbeteiligung nicht recht-
zeitig abgegeben worden sind, können bei der Beschluss-
fassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben, 
sofern die Stadt deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte 
kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit 
des Bebauungsplans nicht von Bedeutung ist (gem. § 4a 
(6) BauGB). 
 
Derzeit liegen keine relevanten umweltbezogenen Informa-
tionen und Unterlagen vor, die mit ausgelegt werden könn-
ten. Der Bebauungsplan wird im vereinfachten Verfahren 
nach § 13 BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung 
nach § 2 (4) BauGB aufgestellt. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 47 Abs. 2a der 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) ein Antrag auf Nor-
menkontrolle unzulässig ist, wenn die den Antrag stellende 
Person nur Einwendungen geltend macht, die sie im Rah-
men der öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet gel-
tend gemacht hat, aber hätte geltend machen können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem dieser 
Bekanntmachung beigefügten Übersichtsplan ersichtlich. 
Für die genaue Abgrenzung des Plangebietes ist die 
Grenzziehung in der zeichnerischen Darstellung verbind-
lich. 
 
Horn-Bad Meinberg, den 25.02.2011 
 
 
gez. 
Block 
Bürgermeister 
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78 Bebauungsplan H 26 „Bahnhofstraße / Nord-

westliche Moorlage“ im Stt. Horn 
 Hier: Öffentliche Auslegung 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Liegenschaften 
des Rates der Stadt Horn-Bad Meinberg hat in seiner Sit-
zung vom 16.02.2011 beschlossen, den Entwurf des o.g. 
Bebauungsplanes öffentlich auszulegen. Gem. § 3 Abs. 2 
BauGB wird hiermit bekannt gemacht, dass der Entwurf 
des Bebauungsplans und der Entwurf der Begründung vom  
 

21. März bis einschließlich 20. April 2011 
 
beim Fachbereich Stadtentwicklung, Bauen und Liegen-
schaften der Stadt Horn-Bad Meinberg (Marktplatz 2, 2. 
Obergeschoss, Flur) zu folgenden Zeiten ausliegen: Mon-
tags bis donnerstags zwischen 8:30 Uhr und 17:00 Uhr, 
bzw. mittwochs schon ab 7:30 Uhr und donnerstags bis 
17:30 Uhr, sowie freitags zwischen 8:30 Uhr und 13:00 
Uhr. 
 
Der genannte Ort der öffentlichen Auslegung im 2. OG ist 
nicht barrierefrei zu erreichen. Für Personen, für die dies 
ein unüberwindbares Hindernis darstellt, wird die Beteili-
gung in einem barrierefrei zugänglichen Raum durchge-
führt. Dazu wird um vorherige Terminabsprache unter Tel. 
05234-201-271 gebeten. 
 
Während der öffentlichen Auslegung kann sich die Öffent-
lichkeit über den Bebauungsplan informieren. Während der 
Auslegungsfrist können von jedermann Äußerungen und 
Stellungnahmen zu dem Entwurf schriftlich an die Stadt 
Horn-Bad Meinberg oder zur Niederschrift beim Fachbe-
reich Stadtentwicklung, Bauen und Liegenschaften (Markt-
platz 2, Zimmer 24) vorgebracht werden. Stellungnahmen, 
die im Verfahren der Öffentlichkeitsbeteiligung nicht recht-
zeitig abgegeben worden sind, können bei der Beschluss-
fassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben, 
sofern die Stadt deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte 
kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit 
des Bebauungsplans nicht von Bedeutung ist (gem. § 4a 
(6) BauGB). 
 
Derzeit liegen keine relevanten umweltbezogenen Informa-
tionen und Unterlagen vor, die mit ausgelegt werden könn-
ten. Der Bebauungsplan wird im vereinfachten Verfahren 
nach § 13 BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung 
nach § 2 (4) BauGB aufgestellt. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 47 Abs. 2a der 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) ein Antrag auf Nor-
menkontrolle unzulässig ist, wenn die den Antrag stellende 
Person nur Einwendungen geltend macht, die sie im Rah-
men der öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet gel-
tend gemacht hat, aber hätte geltend machen können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem dieser 
Bekanntmachung beigefügten Übersichtsplan ersichtlich. 
Für die genaue Abgrenzung des Plangebietes ist die 
Grenzziehung in der zeichnerischen Darstellung verbind-
lich. 
 
Horn-Bad Meinberg, den 25.02.2011 
 
 
gez. 
Block 
Bürgermeister 
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79 1. Änderung (beschleunigt) des Bebauungs-

planes H 3 A "Auf der Moorlage/Süd“ im Stt. 
Horn 

 Hier: Öffentliche Auslegung 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Liegenschaften 
des Rates der Stadt Horn-Bad Meinberg hat in seiner Sit-
zung vom 16.02.2011 beschlossen, den Entwurf des o.g. 
Bebauungsplanes öffentlich auszulegen. Gem. § 3 Abs. 2 
BauGB wird hiermit bekannt gemacht, dass der Entwurf 
des Bebauungsplans und der Entwurf der Begründung vom  
 

21. März bis einschließlich 20. April 2011 
 
beim Fachbereich Stadtentwicklung, Bauen und Liegen-
schaften der Stadt Horn-Bad Meinberg (Marktplatz 2, 2. 
Obergeschoss, Flur) zu folgenden Zeiten ausliegen: Mon-
tags bis donnerstags zwischen 8:30 Uhr und 17:00 Uhr, 
bzw. mittwochs schon ab 7:30 Uhr und donnerstags bis 
17:30 Uhr, sowie freitags zwischen 8:30 Uhr und 13:00 
Uhr. 
 
Der genannte Ort der öffentlichen Auslegung im 2. OG ist 
nicht barrierefrei zu erreichen. Für Personen, für die dies 
ein unüberwindbares Hindernis darstellt, wird die Beteili-
gung in einem barrierefrei zugänglichen Raum durchge-
führt. Dazu wird um vorherige Terminabsprache unter Tel. 
05234-201-271 oder -272 gebeten. 
 
Während der öffentlichen Auslegung kann sich die Öffent-
lichkeit über den Bebauungsplan informieren. Während der 
Auslegungsfrist können von jedermann Äußerungen und 
Stellungnahmen zu dem Entwurf schriftlich an die Stadt 
Horn-Bad Meinberg oder zur Niederschrift beim Fachbe-
reich Stadtentwicklung, Bauen und Liegenschaften (Markt-
platz 2, Zimmer 23, 24) vorgebracht werden. Stellungnah-
men, die im Verfahren der Öffentlichkeitsbeteiligung nicht 
rechtzeitig abgegeben worden sind, können bei der Be-
schlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt 
bleiben, sofern die Stadt deren Inhalt nicht kannte und nicht 
hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßig-
keit des Bebauungsplans nicht von Bedeutung ist (gem. § 
4a (6) BauGB). 
 
Derzeit liegen keine relevanten umweltbezogenen Informa-
tionen und Unterlagen vor, die mit ausgelegt werden könn-
ten. Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren 
nach § 13a BauGB ohne Durchführung einer Umweltprü-
fung nach § 2 (4) BauGB aufgestellt. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 47 Abs. 2a der 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) ein Antrag auf Nor-
menkontrolle unzulässig ist, wenn die den Antrag stellende 
Person nur Einwendungen geltend macht, die sie im Rah-
men der öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet gel-
tend gemacht hat, aber hätte geltend machen können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem dieser 
Bekanntmachung beigefügten Übersichtsplan ersichtlich. 
Für die genaue Abgrenzung des Plangebietes ist die 
Grenzziehung in der zeichnerischen Darstellung verbind-
lich. 
 
Horn-Bad Meinberg, den 25.02.2011 
 
 
gez. 
Block 
Bürgermeister 
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80 Bebauungsplan Be 3 mit der neuen Bezeich-

nung „Molkenberg/Dianaweg“ im Stt. Belle, 2. 
Änderung 

 Bekanntmachung der Öffentlichen Auslegung 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Liegenschaften 
des Rates der Stadt Horn-Bad Meinberg hat in seiner Sit-
zung vom 24.11.2010 beschlossen, den Entwurf des o.g. 
Bebauungsplanes öffentlich auszulegen. Gem. § 3 Abs. 2 
BauGB wird hiermit bekannt gemacht, dass der Entwurf 
des Bebauungsplans und der Entwurf der Begründung vom  

 
21. März bis einschließlich 20. April 2011 

 
beim Fachbereich Stadtentwicklung, Bauen und Liegen-
schaften der Stadt Horn-Bad Meinberg (Marktplatz 2, 2. 
Obergeschoss, Flur) zu folgenden Zeiten ausliegen: Mon-
tags bis donnerstags zwischen 8:30 Uhr und 17:00 Uhr, 
bzw. mittwochs schon ab 7:30 Uhr und donnerstags bis 
17:30 Uhr, sowie freitags zwischen 8:30 Uhr und 13:00 
Uhr. 
 
Der genannte Ort der öffentlichen Auslegung im 2. OG ist 
nicht barrierefrei zu erreichen. Für Personen, für die dies 
ein unüberwindbares Hindernis darstellt, wird die Beteili-
gung in einem barrierefrei zugänglichen Raum durchge-
führt. Dazu wird um vorherige Terminabsprache unter Tel. 
05234-201-272 (-271) gebeten. 
 
Während der öffentlichen Auslegung kann sich die Öffent-
lichkeit über den Bebauungsplan informieren. Während der 
Auslegungsfrist können von jedermann Äußerungen und 
Stellungnahmen zu dem Entwurf schriftlich an die Stadt 
Horn-Bad Meinberg oder zur Niederschrift beim Fachbe-
reich Stadtentwicklung, Bauen und Liegenschaften (Markt-
platz 2, Zimmer 23) vorgebracht werden. Stellungnahmen, 
die im Verfahren der Öffentlichkeitsbeteiligung nicht recht-
zeitig abgegeben worden sind, können bei der Beschluss-
fassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben, 
sofern die Stadt deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte 
kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit 
des Bebauungsplans nicht von Bedeutung ist (gem. § 4a 
(6) BauGB). 
 
Folgende umweltbezogenen Informationen und Unterlagen 
sind verfügbar und werden zusammen mit dem Planent-
wurf und der Begründung ausgelegt: Stellungnahme der 
unteren Landschaftsbehörde. Der Bebauungsplan wird im 
beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB ohne Durch-
führung einer Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB aufge-
stellt. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 47 Abs. 2a der 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) ein Antrag auf Nor-
menkontrolle unzulässig ist, wenn die den Antrag stellende 
Person nur Einwendungen geltend macht, die sie im Rah-
men der öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet gel-
tend gemacht hat, aber hätte geltend machen können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem dieser 
Bekanntmachung beigefügten Übersichtsplan ersichtlich. 
Für die genaue Abgrenzung des Plangebietes ist die 
Grenzziehung in der zeichnerischen Darstellung verbind-
lich. 
 
Horn-Bad Meinberg, den 25.02.2011 
 
 
gez. 
Block 
Bürgermeister 
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81 Bebauungsplan M 15 „Silvaticum“ der Stadt 

Horn-Bad Meinberg, Stadtteil Bad Meinberg, 
Beschluss zur Einleitung des Teilaufhebungs-
verfahrens,  

 Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 (1) BauGB 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Liegenschaften 
des Rates der Stadt Horn-Bad Meinberg hat in seiner Sit-
zung vom 16.02.2011 die Teilaufhebung des Bebauungs-
planes M 15 „Silvaticum“ beschlossen. Bei dem Aufhe-
bungsbereich handelt es sich um die Flächen nördlich der 
ehemaligen Kurkliniken (heute Yoga-Zentrum). Die Ab-
grenzung des Teilaufhebungsbereichs ist aus dem nach-
folgend mit abgedruckten Übersichtsplan ersichtlich. 
 
Dieser Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Das Aufhebungsverfahrens richtet sich nach den Vorschrif-
ten zur Aufstellung von Bebauungsplänen gem. §§ 2-4c, 8-
10 Baugesetzbuch (BauGB). 
 
Gem. § 3 (1) BauGB ist die Öffentlichkeit über die allge-
meinen Ziele und Zwecke der Planung, sich wesentlich un-
terscheidende Lösungsmöglichkeiten, die für die Neuges-
taltung oder Entwicklung eines Gebietes in Betracht kom-
men und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung 
öffentlich zu unterrichten. Die öffentliche Unterrichtung über 
die Planung erfolgt in der Zeit vom 01. bis einschließlich 
30. April 2011 während der allgemeinen Öffnungszeiten 
bzw. nach Vereinbarung (unter Tel. 05234-201-271) beim 
Fachbereich Stadtentwicklung, Bauen und Liegenschaften 
der Stadt Horn-Bad Meinberg, Marktplatz 2, Zimmer 24, 
wobei gleichzeitig Gelegenheit zur Äußerung und Erörte-
rung gegeben ist. 
 
Horn-Bad Meinberg, den 02.03.2011 
 
 
gez. 
Block 
Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 10.03.2011 
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Stadt Lage 
 
82 Erweiterung des Kies- und Sandabbaus und 

Änderung der Rekultivierung in Teilbereichen 
in Lage, Gemarkung Billinghausen, Flur 5 

 
Durch Beschluss des Landrat des Kreises Lippe – Fachbe-
reich 4 Umwelt und Energie – in Detmold vom 09.02.2011, 
Az. 4.3-32 99 60-10/16, ist der Plan für das Vorhaben 
 
Erweiterung des Kies- und Sandabbaus und Änderung der 
Rekultivierung in Teilbereichen in Lage, Gemarkung Bil-
linghausen, Flur 5, 
Antragsteller: Fa. RESCHA GmbH & Co. KG 
 
gemäß 
 
- § 68 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts 

(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 31.07.2009 
(BGBl. I S. 2585) in der z. Zt. gültigen Fassung, 

 
- §§ 100-104, 136, 138, 152, 153 des Wassergesetzes 

für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswasserge-
setz NRW - LWG) vom 25.06.1995 (GV NW S. 
926/SGV. NRW.77) in der z. Zt. gültigen Fassung, 

 
- §§ 3 und 4 des Gesetzes zur Ordnung von Abgrabun-

gen (Abgrabungsgesetz – AbgrabG) vom 23.11.1979 
(GV. NRW S. 922) in der zur Zeit gültigen Fassung, 

 
- § 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprü-

fung im Lande Nordrhein-Westfalen (UVPG NRW) vom 
29.04.1992 (GV NW S. 175) in der z. Zt. gültigen Fas-
sung, 

 
- §§ 72 ff des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das 

Land Nordrhein-Westfalen (Verwaltungsverfahrensge-
setz - VwVfG. NRW.) vom 12.11.1999 (GV. NRW. S. 
602) in der zur Zeit gültigen Fassung 

 
festgestellt worden. 
 
Eine Ausfertigung des Planfeststellungsbeschlusses mit 
Rechtsbehelfsbelehrung und des festgestellten Planes lie-
gen  
 
ab dem 17.03.2011 
 
für die Dauer von zwei Wochen bei 
Stadt Lage, Bürgerbüro, Lange Str. 74, 32791 Lage 
 
während der allgemeinen Dienststunden des Bürgerbüros 
montags – mittwochs 08.00 bis 17.00 Uhr, donnerstags 
07.30 bis 18.00 Uhr, freitags 08.00 bis 14.00 Uhr sowie den 
1. Samstag im Monat von 09.30 bis 12.30 Uhr 
 
zur allgemeinen Einsicht aus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mit dem Ende der Auslegungsfrist (31.03.2011) gilt der Be-
schluss gemäß § 74 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG. NRW.) vom 
12.11.1999 (GV. NRW. S. 602) in der z. Z. gültigen Fas-
sung gegenüber den übrigen Betroffenen als zugestellt.  
 
Detmold, den 10.02.2011 
 
K R E I S  L I P P E 
Der Landrat 
Team 4.0.1 Umweltverwaltung 
Als untere Wasserbehörde 
Im Auftrag 
 
Drexhage 
 
Az: 4.3 32 99 60 – 1  0/16 
 
Vorstehende Bekanntmachung wird hiermit gemäß § 70 
WHG ortsüblich bekannt gemacht. 
 
Lage, d. 25.02.2011 
 
Stadt Lage 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. C. Liebrecht 

Kr.Bl. Lippe 10.03.2011 
 
 
 

Alte Hansestadt Lemgo 
 
83 Hinweis auf die Veröffentlichung der öffent-

lich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der 
Gemeinde Augustdorf und der Alten Hanse-
stadt Lemgo 

 
Die Alte Hansestadt Lemgo hat mit der Gemeinde August-
dorf eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Wahr-
nehmung von Aufgaben nach der Beihilfeverordnung NRW 
geschlossen. Der Kreis Lippe hat die öffentlich-rechtliche 
Vereinbarung am 14.02.2011 nach § 24 Abs. 2 des Geset-
zes über Kommunale Gemeinschaftsarbeit aufsichtsbe-
hördlich genehmigt und die Genehmigung am 25.02.2011 
im Kreisblatt – Amtsblatt des Kreises Lippe und seiner 
Städte und Gemeinden – veröffentlicht. Die öffentlich-
rechtliche Vereinbarung tritt zum 01.04.2011 in Kraft. Nach 
§ 24 Abs. 3 des Geseztes über Kommunale Gemein-
schaftsarbeit wird hiermit auf die Veröffentlichung des Krei-
ses Lippe hingewiesen.  
 
Lemgo, 28.02.2011 
 
Alte Hansestadt Lemgo 
Der Bürgermeister 
 
 
Dr. Austermann 
(Bürgermeister) 

Kr.Bl. Lippe 10.03.2011 
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Stadt Schieder-Schwalenberg 
 
84 Auslegung des Entwurfs der Haushaltssatzung 

der Stadt Schieder-Schwalenberg für das 
Haushaltsjahr 2011 

 
Gem. § 80 Abs. 3 Satz 1 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV NW S.666) 
in der zur Zeit geltenden Fassung wird bekannt gemacht, 
dass der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Schieder-
Schwalenberg für das Haushaltsjahr 2011 mit Anlagen ab 
dem 11.03.2011 während der Dienststunden (montags bis 
freitags von 08.00 – 12.00 Uhr sowie donnerstags von 
14.00 – 17.00 Uhr) im Rat- und Bürgerhaus, Domäne 3, 
Zimmer 22 bis zum Abschluss des Beratungsverfahrens im 
Rat öffentlich zur Einsichtnahme ausgelegt wird. 
 
Gegen den Entwurf der Haushaltssatzung nebst Anlagen 
können Einwohner und Abgabepflichtige innerhalb einer 
Frist von vierzehn Tagen nach Beginn der Auslegung 
schriftlich oder mündlich zur Niederschrift Einwendungen 
erheben. 
 
Die Einwendungen sind zu richten an: 
 
Bürgermeister der Stadt Schieder-Schwalenberg 
Fachbereich 1 – Finanzen und Organisation 
Domäne 3 
32816 Schieder-Schwalenberg 
 
Über die Einwendungen entscheidet der Rat in öffentlicher 
Sitzung. 
 
Schieder-Schwalenberg, den 03.03.2011 
 
Stadt Schieder-Schwalenberg 
Der Bürgermeister 
 
 
Gert Klaus 

Kr.Bl. Lippe 10.03.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gemeinde Schlangen 
 
85 Eintragung in die Denkmalliste der Gemeinde 

Schlangen gem. § 3 DSchG NRW 
 
Folgendes Objekt ist gem. § 3 des Gesetzes zum 
Schutz 
 
und zur Pflege der Denkmäler im Land Nordrhein-
Westfalen (Denkmalschutzgesetz – DSchG) vom 11. März 
1980 (GV. NW. S. 226/SGV. NW. 224) in die Denkmalliste 
der Gemeinde Schlangen eingetragen worden. 
_______________________________________________ 
Listenteil A 
_______________________________________________
Tag der   Lfd. 
Eintragung  Nr.  Objekt 
_______________________________________________ 
28. Feb. 2011 23 Fachwerkhaus Paderborner Str. 20 
_______________________________________________ 
 
Denkmalwert ist der Kernbau aus Fachwerk. 
Es handelt sich um ein giebelständiges Vierständer-
Längsdielenhaus auf verputztem Natursteinsockel unter mit 
Tonhohlpfannen gedecktem Satteldach. Das Fachwerk mit 
drei Riegelketen ist einfach vernagelt, lange Fußstreben 
zwischen Schwelle und Rähm stabilisieren die Gebäude-
ecken. Das straßenseitige Giebeldreieck kragt über profi-
lierten Balkenköpfen vor und ist verbrettert. Direkt an den 
rückwärtigen Giebel schließt ein jüngerer Baukörper an 
(nicht denkmalwert). An der rechten Traufseite wurden 
Ständerfüße massiv ersetzt, die Fachwerkstruktur aufge-
malt. Die straßenseitige Giebelfassade weist mittig das ho-
he Dielentor auf mit kräftigen Torständern, die im oberen 
Bereich Medaillons mit der Lippischen Rose und dem 
Sternberger Stern aufweisen. Die Torinnenkante hat eine 
Fase, die seitlich auf den Torständern in Voluten ausläuft. 
Der Sturzriegel liegt auf Kopfbögen, die vierfach vernagelt 
und mit stilisierten Ranken dekoriert wurden. Die fünfzeilige 
Inschrift des Sturzriegels zieht sich auch über die Köpfe der 
Torständer: AUF GOTT UND NICHT AUF MEINEN RATH 
WILL CH MEIN GLÜCKE BAUEN UND DEM DER MICH 
ERSCHAFFEN HAT MIT GANZER SEELE TRAUEN/ER 
DER DIE WELT ALLMÄCHTIG HÄLT WIRD MICH IN 
MEINEN TAGEN ALS GOTT UND VATER TERA-
GEN/DIESES HAUS HAT BAUERN LASSEN FRIEDRICH 
HANSELLE UND ANNA MARTHA HANSELLE GEBOHR-
NE NIEMEIER·DEN·3·MAI AN-
NO·1848·M·KAMPSCHRÖDER.  
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Die große Öffnung wird geschlossen durch ein fünfflügeli-
ges Dielentor mit Wellenleisten oberhalb und unterhalb des 
Kämpfers und je einer Fensteröffnung in Rautenform in den 
beiden oberen Flügeln zur Belichtung der Diele. Ältere 
zweiflügelige Holzfenster mit Sprossenteilung und – in den 
Wohnräumen – Oberlichtern sind durchgehend erhaltend.  
Im Inneren sind die Strukturen ablesbar erhalten geblieben 
mit der sehr hohen Längsdiele. An jedem zweiten der elf 
Ständer der Dielenwände wurden die Verbindungen zu den 
Deckenbalken durch einfach geschweifte Kopfbänder stabi-
lisiert. In den oberen Bereichen der Seitenschiffe liegen die 
Hillen, die über zwei Holztreppen mit gedrechselten Ba-
lustern  zugänglich sind: eine verläuft im hinteren Teil der 
linken Dielenwand, eine führt von ungefähr der Mitte der 
rechten Wand hinauf. Die Öffnungen der Stuben und 
Kammern werden verschlossen durch Rahmenfüllungstü-
ren, z.T. in Zweitverwendung, die der Hillen durch bauzeit-
liche Brettertüren. Mittig unter dem rechten Seitenschiff e-
xistiert ein Kellerraum mit Holzbalkendecke, der zugänglich 
ist durch eine hinter einer Brettertüre liegende Treppe. Die 
Dachkonstruktion besteht aus einem Kehlbalkendach mit 
Hahnenbalken. 
 
Dieses lt. Inschrift über dem Deelentorgestell 1848 aufge-
richtete Durchgangsdielenhaus ist bedeutend für die Ge-
schichte der Menschen in Schlangen, weil es als eines der 
wenigen innerörtlich erhaltenen landwirtschaftlichen Wohn- 
und Wirtschaftsgebäude den großen Brand am 18. August 
1904, bei dem 80 Gebäude vernichtet wurden, überstan-
den hat. Für das ursprünglich landwirtschaftlich geprägte 
Sennedorf ist dieses Bauernhaus daher einer der letzten 
Vertreter, der die Entwicklung landwirtschaftlicher Arbeits- 
und Produktionsverhältnisse in Schlangen mit veranschau-
licht. Es wurde als Neuwohnerstätte Hanselle errichtet; die 
Erbauer werden in der Torbogeninschrift genannt. An der 
Erhaltung und Nutzung besteht daher gem. § 2.1 DSchG 
NW aus wissenschaftlichen, insbesondere ortsgeschichtli-
chen Gründen ein öffentliches Interesse, weil dieses Bau-
werk eines der letzten Fachwerkhäuser im Ortskern 
Schlangens ist. Hinzu treten wissenschaftlich-
hauskundliche Erhaltungsgründe, weil das Objekt Aussa-
gen zulässt über den Stand der Zimmermannstechnik um 
die Mitte des 19. Jahrhundert, insbesondere über die übli-
che Zweitverwendung von Fachwerkhölzern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hier wurden Gefügeteile (Ständer, Deckenbalken, Sparren) 
des alten Pfarrhauses in Schlangen wiederverwendet, das 
1848 nach Fertigstellung des jetzigen Pfarrhauses auf Ab-
bruch verkauft worden ist. Diese Altbauhölzer wurden 
dendrochronologisch in das frühe 17. Jahrhundert, die 
Bauzeit des alten Pfarrhauses, datiert.1 Wissenschaftlich-
volkskundliche Gründe für das öffentliche Erhaltungsinte-
resse werden u.a. angeführt, weil das Bauernhaus den 
Brauch, das Tor außer mit den Daten zur Bauzeit und den 
Erbauern mit einem frommen Spruch zu schmücken, do-
kumentiert. Außerdem macht es mit den erhaltenen s deut-
lich, wie die Bewohner hier seit der Mitte des 19. Jahrhun-
dert gelebt haben. Im rechten Seitenschiff befanden sich 
Wohnräume (Stuben zur Straße, dahinter Kammern und 
weitere Stuben hinten im Haus). Die Küche lag als offener 
Herdraum am hinteren Ende der Diele. Ursprünglich brann-
te hier ein offenes Herdfeuer ohne Schornstein, wie starke 
Rußspuren zeigen. Der Schornstein an der rechten Die-
lenwand wurde später eingebaut. Schließlich werden städ-
tebauliche Gründe benannt, weil das giebelständige Fach-
werkgebäude den Ortskern von Schlangen entscheidend 
mitprägt. 
 
Mit der Unterschutzstellung der vorstehenden Objekte un-
terliegen Veränderungen und Nutzungsänderungen am 
Baudenkmal oder ortsfesten Bodendenkmal sowie die  Be-
seitigung oder Verbringen der Denkmäler an einen anderen 
Ort der Erlaubnispflicht gem. § 9 Abs. 1 des Denkmal-
schutzgesetzes. 
 
Die Erlaubnispflicht bezieht sich ferner auf die Errichtung, 
Veränderung oder Beseitigung von Anlagen in der engeren 
Umgebung des Baudenkmals oder ortsfesten Bodendenk-
mals,  wenn hierdurch das Erscheinungsbild des Denkmals 
beeinträchtigt wird. 
 
28. Februar 2011 
 
 
Der Bürgermeister 
Ulrich Knorr 

Kr.Bl. Lippe 10.03.2011 
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86 Öffentliche Auslegung des Entwurfs der Haus-

haltssatzung der Gemeinde Schlangen für das 
Haushaltsjahr 2011 

 

Es wird hiermit bekannt gegeben, dass der Entwurf der 
Haushaltssatzung der Gemeinde Schlangen für das Haus-
haltsjahr 2011 mit Haushaltsplan und Anlagen vom  14. 
März 2011 bis zum Abschluss des Beratungsverfahrens im 
Rat während der allgemeinen Öffnungszeiten (montags – 
freitags von 8.30 Uhr bis 12.15 Uhr und donnerstags zu-
sätzlich von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr) im Rathaus Schlan-
gen, Kirchplatz 6, Zimmer 14, 33189 Schlangen, zur Ein-
sichtnahme öffentlich ausliegt. 
 
Einwohner und Abgabepflichtige können innerhalb einer 
Frist von 14 Tagen nach Beginn der Auslegung gegen den 
Entwurf Einwendungen schriftlich oder zur Niederschrift bei 
der Gemeinde Schlangen, Kirchplatz 6, Zimmer 14, 33189 
Schlangen, erheben. 
 
Über die Einwendungen beschließt der Rat in öffentlicher 
Sitzung. 
 
Schlangen, den 03. März 2011 
 
Gemeinde Schlangen 
Der Bürgermeister 
 
 
Knorr 

Kr.Bl. Lippe 10.03.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


